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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 17991/J 

des Abgeordneten Werner Herbert betreffend Whistleblower-Aktivitäten im BMSGPK wie 

folgt: 

Fragen 1 bis 6: 

• Wie viele anonyme Hinweise von Whistleblowern sind seit dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes in Ihrem Ressort eingegangen? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) betrafen ein anderes Ressort aufgeschlüs-

selt auf die Jahre und die betroffenen Ministerien? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) betrafen ihr Ressort, aufgeschlüsselt auf 

die Jahre und die betroffenen Abteilungen? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) waren so konkret, dass ein Erhebungs- 

bzw. Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, aufgeschlüsselt auf die Jahre und 

die erhobene Anschuldigung? 

17322/AB 1 von 3

vom 25.04.2024 zu 17991/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2 von 3 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Straf- und/oder Disziplinarver-

fahren zur Folge, aufgeschlüsselt auf die Jahre und die erhobenen Anschuldigun-

gen? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern seit dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Verurteilung in einem Straf- 

und/oder Disziplinarverfahren zur Folge, aufgeschlüsselt auf die Jahre und die erho-

benen Anschuldigungen? 

Hinweise nach dem HinweisgeberInnenschutzgesetz, die ein Bundesministerium betreffen, 

gehen grundsätzlich bei der Bundesdisziplinarbehörde ein, welche als interne Meldestelle 

des Bundes fungiert. Diese leitet substantielle Hinweise nach einer Erstprüfung an das  

jeweilige Bundesministerium weiter. 

Im Rahme des HinweisgeberInnenschutzgesetz sind seit Inkrafttreten dieses Bundesgeset-

zes im Bereich des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-

schutz keine anonymen Hinweise von Whistleblowern eingegangen. 

Fragen 7 bis 12: 

• Wie viele Hinweise von Whistleblowern waren es vor dem Inkrafttreten des Hin-

weisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG), aufgeschlüsselt auf die letzten 5 Jahre davor 

und die betroffenen Abteilungen? 

• Wie viele Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des Hinweisgeberln-

nenschutzgesetz (HSchG) betrafen ein anderes Ressort aufgeschlüsselt auf die Jahre 

und die betroffenen Ministerien? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) betreffen ihr Ressort, aufgeschlüsselt auf 

die Jahre und die betroffenen Abteilungen? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) waren so konkret, dass ein Erhebungs- 

bzw. Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, aufgeschlüsselt auf die Jahre und 

die erhobene Anschuldigung? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Straf- und/oder Disziplinarver-

fahren zur Folge, aufgeschlüsselt auf die Jahre und die erhobenen Anschuldigun-

gen? 

• Wie viele dieser anonymen Hinweise von Whistleblowern vor dem Inkrafttreten des 

Hinweisgeberlnnenschutzgesetz (HSchG) hatten eine Verurteilung in einem Straf- 
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und/oder Disziplinarverfahren zur Folge, aufgeschlüsselt auf die Jahre und die erho-

benen Anschuldigungen? 

Vor Inkrafttreten des HinweisgeberInnenschutzgesetzes konnten keine Hinweise nach die-

sem Gesetz abgegeben werde, es gab aber auch keine mit dem HinweisgeberInnenschutz-

gesetz vergleichbaren Regelungen betreffend Whistleblower, die für die Beantwortung die-

ser Frage als Basis für einen Vergleich herangezogen werden könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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